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Frau Senatorin Busse dankt Ihnen für den Beschluss des Landeselternausschusses vom 
11. Februar 2022. 

Die Bedenken des Gremiums betreffen die Bemerkung, die auf dem Zeugnis der Schülerin­
nen und Schülern einzutragen-ist, die von der Möglichkeit der Aussetzung der Präsenzpflicht 
vom 25. Januar bis 28. Februar 2022 Gebrauch gemacht haben. Diese Bemerkung habe es 
zuvor nicht gegeben und �ie sei nicht hilfreich. 

Tatsächlich unterscheidet sich diese Praxis vom Vorjahr. Das ist auch naheliegend, da im 

laufenden Schuljahr gegenüber dem Schuljahr �020/21 mehr Erfahrungen mit Entscheidun­

gen vorliegen, die pandemiebedingt {seinerzeit erstmalig) getroffen wurden. 

Die kritisch hinterfragte Zeugnisbemerkung soll die betroffenen Schülerinnen und Schüler 

keineswegs stigmatisieren, sondern schützen. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 

Familie sieht darin keinen Nachteil, sondern eine Erklärung; die dabei hilft, Fehlinterpretatio­

nen dieser relativ hohen Fehlz_eiten zu vermeiden. Somit liegt auch kein Verstoß gegen den 

KMK-Grundsatz vor, wonach Schülerinnen und Schülern aus der Pandemie keine Nachteile 

entstehen sollen. 
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Der Zeitraum der ausgesetzten Präsenzpflicht umfasst 20 Tage. Das ist viel und die Wirkung 

von Fehlzeiten - insbesondere bei denjenigen Schülerinnen und Schülern, deren Zeugnisse 

beispielsweise im Rahmen von Bewerbungen vorgelegt werden - ist nicht zu unterschätzen. 

Auf dem Zeugnis ausgewiesene hohe Fehlzeiten können als Indikator für Unzuverlässigkeit 

wahrgenommen werden. Sie nicht zu erläutern, wäre nach dem Verständnis der Senatsver­

waltung für Bildung, Jugend und Familie mehr „Makel" als eine Zeugnisbemerkung, die Fehl­

zeiten erklärt und damit Transparenz schafft. 

Daher hat sich die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie im Sinne der Schülerin­

nen und Schüler dafür entschieden, eine entsprechende Bemerkung vorzusehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Thomas Duveneck 
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